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ergibt, der sich vom dritten Versicherungsjahr an um
die UberschuBanteile auf der Versicherungspriamie er-
mafigt. Man beachte, dal dieser Jahresaufwand
kleiner ist, als was nach dem System gleichbleibender
Abzahlungen — ohne jeden Versicherungsschutz! —
allein fiir Zins und Amortisation anfinglich zu zahlen
wire (500 Fr. Abzahlung zuziiglich 400 Fr. Zins ergibt
eine Anfangsbelastung von goo Fr.).

Gegen allfdllige Zinsfuerhchungen kann sich der
Schuldner sichern, indem er von Anfang an die zu ver-
sichernde Annuitdt etwas hoher als unbedingt not-
wendig ansetzen laft. Ein allenfalls fiir die Hypothek
nicht benétigter Teil der Annuitit wird im Versiche-
rungsfall der Familie zugute kommen und einen will-
kommenen finanziellen Zuschuf3 darstellen.

Die Annuitédtenversicherung als Hypothekenversiche-
rung bringt:

Der Familie die Sicherheit, daB} ihr das Heim er-
halten bleiben kann, auch wenn der Erndhrer stirbt
oder durch ldnger dauernde Krankheit oder Invalidi-
tit erwerbsunfihig wird, bevor die Nachgangshypo-
theken abgezahlt sind.

VOM WOHNUNGSBAU

Fiir den Hypothekenschuldner das beruhigende Ge-
fiihl, dal er seine Verpflichtungen unabhingig von
Gesundheit und Leben wird erfiillen kénnen. Erwihnt
sei noch, dal die Primien von der Versicherungs-
genossenschaft im Hinblick darauf, daB es sich um eine
sozial besonders wertvolle Versicherungsform handelt,
bewuft knapp angesetzt worden sind. :

Der geldgebenden Bank neue Sicherheiten, die sie in
dieser Form bisher nicht kannte. Wahrend sich die
Banken gegen das moralische Risiko durch sorgfiltige
Auswahl der Schuldner weitgehend sichern konnen, ist
das in bezug auf die Risiken Tod, Krankheit und
Invaliditat nicht méglich. Die neue Versicherungsform
schliet daher auch vom Standpunkt der Banken aus
gesehen eine Liicke.

Noch manche interessante Einzelheit wire uber
diese neuartige Versicherungsform zu berichten. Schon
die bisherigen Darlegungen diirften aber gezeigt haben,
daf3 die Annuitdtenversicherung eine Neuerung dar-
stellt, welche die Beachtung der Wohngenossenschaften
und ihrer Mieter, ebenso aber auch der Eigenheim-
besitzer verdient.

Baukosten im August 1948

Das Statistische Amt der Stadt Ziirich teilt mit:

«Aus den rund hundert Preisofferten von ziircherischen
Firmen des Baugewerbes fiir das Ziircher Indexhaus an der
Zeppelinstrafle ist fiir den 1. August 1948 der Baukostenindex
zu 198,3 Punkten (Basis 1938) errechnet worden. Seit der
letzten Erhebung vor einem halben Jahr ist eine leichte Zu-
nahme um einen halben Punkt oder 0,3 Prozent festzustellen.
Die Tatsache, dal} diese Zunahme trotz der noch andauernden
Hochkonjunktur im Baugewerbe nicht héher ausgefallen ist,
140t die Hoffnung berechtigt erscheinen, es seien voraussicht-
lich keine groferen Steigerungen der Baukosten mehr zu be-
fiirchten.

Die hochsten Indizes weisen wiederum die Arbeitsgattun-

gen Kunststeinarbeiten (258), Holzbdden (255) und Aus-
heizung (254) auf. Die tiefsten Indexziffern aber sind fiir die
Werkanschliisse (126), die Baureinigung (154) und fiir Archi-
tektenhonorar und Bauleitung (168) festzustellen. Die groften
prozentualen Zunahmen gegeniiber dem letzten Berichtszeit-
punkt finden sich bei den Tapeziererarbeiten (3,4 Prozent)
und den elektrischen Installationen (2,4 Prozent); Preisriick-
ginge zeigen die Wand- und Bodenplatten-, die Kunststein-
und die Malerarbeiten.

Der nach den Normen des Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenvereins berechnete Kubikmeterpreis ist um 0,2 Pro-
zent angestiegen; er betrigt im Berichtszeitpunkt Fr. g99.13,
womit er um 98,5 Prozent héher steht als im Jahre 1938.»

Die Forderung des Wohnungsbaues im Kanton Schaffhausen

P.K. Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen hat
unterm 1. September dieses Jahres eine neue Verordnung iiber
die Férderung des Wohnungsbaues erlassen, und zwar gestiitzt
auf die beziiglichen Bundesvorschriften.

Nach der neuen Verordnung, die diejenige vom 23. April
197 ersetzt, werden Beitrage nur gewihrt, solange der Bund
die Wohnbauaktion weiterfiithrt und die Gemeinde, in der die
Wohnbauten erstellt werden, ebenfalls einen entsprechenden
Beitrag leistet. Dieser Gemeindebeitrag wird mit Riicksicht auf
die Finanzkraft der Gemeinden abgestuft, wobei mindestens
die Halfte des Kantonsbeitrages zu leisten ist.

Als subventionswiirdig im Sinne der Verordnung gelten
vor allem Wohnungen, die
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a) in Gemeinden erstellt werden, wo nachweisbar eine
Wohnungsnot besteht und trotz Ausschopfung aller Moglich-
keiten Familien nicht oder nur in unbefriedigender Weisc
untergebracht werden konnen;

b) einfach und bescheiden, aber hygienisch einwandfrei
sind. Die Gebdudekosten diirfen 12 0ooo Fr. pro Wohnraum
nicht iibersteigen;

c) in erster Linie fiir Familien mit mindestens zwei oder
mehr Kindern und bescheidenem Einkommen bestimmt sind;

d) mindestens drei und in der Regel nicht mehr als fiinf
Zimmer enthalten und die Zimmerzahl in einem angemes-
senen Rahmen zur FamiliengroBe steht;

e) fiir welche die Miete in einem tragbaren Verhéltnis zum



Familiencinkommen der in Betracht fallenden Wohnungsinha-
ber steht.

Beitrige konnen ferner gewdhrt werden fiir den Einbau
von Wohnungen in bestehende Gebdude und fiir die Instand-
stellung unbeniitzbar gewordener Wohnungen, sofern beson-
dere Verhaltnisse dies rechtfertigen.

Der Kanton leistet in der Regel Beitrige bis zu fiinf Pro-
zent der Gesamtbaukosten, unter Ausschlul der Aufwendun-
gen fiir den Erwerb von Grund und Rechten, Entschiadigun-
gen an Dritte, Bauzinsen, Gebiihren und der in den Richtlinien
des Bundes als nicht subventionsberechtigt aufgefithrten Bau-
kosten. Beim sozialen Wohnungsbau kann dieser Beitrag bis
auf zehn Prozent erhoht werden, wobei die folgenden Bedin-
gungen erfillt sein miissen:

a) Die Wohnungen diirfen nur an kinderreiche Familien
(mindestens drei Kinder) mit bescheidenem Einkommen ver-
mietet werden;

b) die Mietzinse werden auf Grund des eingereichten Ko-
stenvoranschlages festgesetzt. Die Belastung aus der Wohnung
darf nicht héher als 25 Prozent und soll in der Regel nicht
niedriger als 15 Prozent des Familieneinkommens sein. Jede
spatere Erhéhung der Mietzinse bedarf der Genehmigung des
Gemeinderates;

c) bei Baugenossenschaften sind diese Bedingungen in die
Statuten aufzunehmen. Eine Statutenianderung darf nur mit
Zustimmung der kantonalen Baudirektion erfolgen.

Soweit die subventionsberechtigten Kosten je Wohnraum
einschlieBlich Umgebungs- und Erschliefungsarbeiten 10 500

Forderung der Wohnbautitigkeit

Nach einem vom Bundesrat dem Parlament beantragten
BundesbeschluB soll zur vorldufigen Weiterfiihrung der Wohn-
bauaktion auf Grund des Bundesbeschlusses vom 8. Oktober
1947 tiber Mallnahmen zur Férderung der Wohnbautitigkeit
dem Bundesrat ein Kredit von 33 Millionen Franken er6ffnet
werden. Die Botschaft fithrt unter anderem aus:

«Auf Grund einer bei den Kantonen vorgenommenen Um-
frage wire allein bis Ende 1948 mit dem Eingang von Sub-
ventionsantrigen fiir etwa 18 ooo Wohnungen und einer
Bundeshilfe von rund 48 Millionen Franken zu rechnen.

Die Zahlen diirften allerdings zu hoch sein, und wir méoch-
ten uns darauf beschrianken, fiir die vorliufige Weiterfithrung
der Wohnbauaktion die Er6ffnung eines Zusicherungskredites
von 33 Millionen Franken zu beantragen.

In den ersten Monaten des Jahres ist nur eine geringe
Anzahl Subventionsantrage eingegangen. Das rithrt davon her,
dal} gegen Ende letzten Jahres im Hinblick auf die kommende
Neuregelung noch eine moglichst grofe Anzahl Wohnbauten

Franken iibersteigen, ist der Mehrbetrag nicht subventions-
berechtigt. Von den Kosten fiir Umgebungs- und Erschlie-

_ Bungsarbeiten diirfen bei Einfamilienhdusern hochstens 4000

Franken und bei Mehrfamilienhdusern 2000 Fr. je Wohnung
als subventionsberechtigt miteingerechnet werden. Als Wohn-
raume gelten nur Zimmer mit einer Grundfliche von minde-
stens 8 Quadratmetern. Als halbe Wohnraume gelten: Zimmer
von 6 bis 8 Quadratmetern Grundfliche, Zimmer aufierhalb
der eigentlichen Wohnung (Mansarden), Wohndielen, sofern
sie eine verkehrsfreie Fliche von mindestens 6 Quadratmetern
und ein Fenster ins Freie aufweisen, und Wohnkiichen von
mindestens 14 Quadratmetern Grundflache.

Ergibt die Abrechnung subventionierter Wohnbauten eine
wesentliche Uberschreitung des Kostenvoranschlages, kann die
Subventionszusicherung vom Regierungsrat zuriickgezogen
werden, sofern die Mehrkosten nicht durch Lohn- oder Mate-
rialpreiserhohungen oder durch unvorgesehene dringende
Mehrarbeiten (schwierige Fundationen usw.) begriindet wer-
den konnen.

Bei der Bemessung des Kantonsbeitrages werden die finan-
ziellen Verhiltnisse des Gesuchstellers beriicksichtigt. Bei Bau-
genossenschaften richtet sich der Kantonsbeitrag nach dem
Zweck der Genossenschaft. Wohnbauten auf Grundstiicken mit
iibersetzten Landpreisen oder auf denen Spekulationsgewinne
erzielt wurden, sind von der Subventionierung ausgeschlossen.
Wohnungen, die mit einem gewerblichen Bauvorhaben im Zu-
sammenhang stehen, werden nur ausnahmsweise subventio-
niert. Beitrige werden nur an Gesuchsteller zugesichert, die
im Besitze des schweizerischen Aktivbiirgerrechts sind.

begonnen worden ist. Man wird vielmehr in der nachsten Zeit
wieder mit einem erheblichen Ansteigen der Gesuchseingénge
rechnen missen.

Die Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Appenzell I.-Rh.
und Wallis haben beschlossen, im Jahre 1948 die Wohnbau-
aktion auf Zusehen hin einzustellen. Dieser Umstand sowie
die in Kantonen und Gemeinden bei den Abstimmungen tiber
die Kreditvorlagen zum Ausdruck gekommene Zuriickhaltung
der Stimmbiirger, die, wenn die Vorlagen nicht verworfen
wurden, sie doch nur mit geringem Mehr angenommen haben,
zeigen, daB} eine Drosselung der Wohnbauaktion von den Kan-
tonen und Gemeinden selber zu erwarten ist.

Fiir den Fall, dal} sich die Forderung der Wohnbautitig-
keit durch den Bund auch noch nach 1949 als notwendig er-
weisen sollte, was heute nicht beurteilt werden kann, wird
gepriift, wie dann eine weitere, gegeniiber der gegenwirtigen
Regelung wesentliche finanzielle Entlastung fiir den Bund
herbeigefiihrt werden konnte.»

Statistik der Wohnungsverhidltnisse

Eine Kleine Anfrage von Nationalrat Allemann (soz.,
Aargau) vom 18. Juni 1948 ersuchte den Bundesrat um Aus-
kunft dariiber, wie weit die Vorarbeiten fir die Erfiillung des
Postulates von Schmid (Oberentfelden) iiber die Durchfiih-
rung von Erhebungen im Verlaufe der eidgendssischen Volks-
zahlung tiber die Wohnungsverhdltnisse in allen Gemeinden
gediehen sind.

Der Bundesrat antwortet: «Die néchste eidgendssische

Volkszdhlung wird am 1. September 1950 stattfinden. Das
Statistische Amt beabsichtigt, das Postulat Schmid (Ober-
entfelden) zusammen mit andern Wiinschen und Forderungen
noch den Expertenkommissionen zu unterbreiten, die in den
Jahren 1949 und 1950 zur Besprechung von Volkszdhlungs-
fragen einberufen werden. Erst nach Abschluf3 dieser Vor-
beratungen wird der Bundesrat endgiiltig zum Postulat Schmid
Stellung nehmen.»

223



	Die Förderung des Wohnungsbaues im Kanton Schaffhausen

